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Unterlagenverzeichnis 

Kapitel für den gegenständlichen Planfeststellungsabschnitt nicht relevant. 
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Abkürzungsverzeichnis 

Abkürzung Erläuterung 

Abs. Absatz 

BBPIG Bundesbedarfsplangesetz 

BNetzA Bundesnetzagentur 

BRPHV Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden Hoch
wasserschutz 

ca. circa 

HDD Horizontalspülbohrverfahren („Horizontal Directional Drilling“)  

HGÜ Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung 

LWG Landeswassergesetz 

NABEG Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz 

PFA Planfeststellungsabschnitt 

ÜSG Überschwemmungsgebiet 

UWB Untere Wasserbehörde 

WHG Wasserhaushaltsgesetz 
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1 Inhalt und Zweck des Dokuments 

Das vorliegende Dokument „Teil K02 – Anhang 02: Unterlagen zu § 78 WHG Bauliche 
Schutzvorschriften für festgesetzte Überschwemmungsgebiete“ ist Bestandteil der 
Unterlagen für die Einreichung der Unterlagen nach § 21 NABEG für SuedLink im 
Planfeststellungsabschnitt A1. Es beinhaltet die Unterlagen zur Beurteilung von in die 
Planfeststellung einkonzentrierter Zulassungen gemäß § 78 WHG „Bauliche Schutz
vorschriften für festgesetzte Überschwemmungsgebiete“.  

Die festgesetzten und vorläufig gesicherten ÜSG im PFA A1 sind im Teil L06.2 „Hyd
rologisches Fachgutachten“, Anlage 01 dargestellt und in Teil L06.2 „Hydrologisches 
Fachgutachten“, Kapitel 2.5 textlich beschrieben. 
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2 Technische Anlagenbeschreibung 

Im PFA A1 befinden sich zwei wasserrechtliche ÜSG nach § 76 Abs. 1 Satz 1 WHG 
in Verbindung mit § 74 Abs. 1 LWG, die gemäß Teil L06.2 „Hydrologisches Fachgut
achten“, Kapitel 2.5 von der Trasse gequert werden. Dabei handelt es sich um das 
ÜSG der Vierstieghufener Wettern, das im Vorhaben V3 ungefähr bei V3 km 6+190 
über eine Breite von etwa 19 m geschlossen mittels HDD gequert wird. Des Weiteren 
wird das ÜSG der Kampritter Wettern vom Vorhaben V4 bei ca. V4 km 6+970 eben
falls mittels HDD geschlossen gequert. Die Querungsbreite des ÜSG beträgt hier un
gefähr 15 m. 

Weitere festgesetzte Hochwasserentstehungsgebiete nach § 78d WHG sind im Tras
senbereich nicht bekannt. 

Als interaktive Karte des Umweltkartenservers des Ministeriums für Energiewende, 
Klimaschutz, Umwelt und Natur sind detaillierte Hochwasserrisiko- und Gefahrenkar
ten online verfügbar. 

Folgende Hochwasserrisiko- und Gefahrenkarten werden in der interaktiven Karte 
dargestellt 

• Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit (HQ10) 

• Hochwasser mit mittlerer Wahrscheinlichkeit (HQ100) 

• Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit (HQ200) 

Des Weiteren stellt das Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Na
tur des Landes Schleswig-Holstein die festgesetzten und vorläufig gesicherten ÜSG 
auf dem Umweltportal zur Verfügung. Als Besonderheit ist zu erwähnen, dass in die
sem Portal nach § 76 Abs. 1 Satz 1 WHG in Verbindung mit § 74 Abs. 1 LWG bewer
tete wasserrechtliche ÜSG gleichzeitig als vorläufig gesicherte ÜSG nach § 76 Abs. 
3 WHG in Verbindung mit § 74 Abs. 5 LWG dargestellt werden. 

Hinsichtlich der technischen Anlage ist zu erwähnen, dass die Erdkabel in den Berei
chen der Normalstrecke als Kabelpaar parallel im Untergrund verlegt werden. Für die 
Stromübertragung kommt dabei die effiziente Technik der Höchstspannungs-Gleich
strom-Übertragung zum Einsatz. Die Gleichstromkabel werden mit einer Spannung 
von 525 Kilovolt betrieben. Hierfür ist für jede Leitung jeweils ein Doppelkabel mit 
Plus- und Minuspol erforderlich. Zur Isolation des Leiters, der den Strom überträgt, 
kommt eine Kunststoffisolierung zum Einsatz. 

Um Energie von A nach B zu übertragen, wird ein physikalisches Medium benötigt. 
Dies ist der Leiter innerhalb der Erdkabel. Er besteht aus Kupfer. Durch den spezifi
schen elektrischen Widerstand des Leitermaterials kommt es im Betrieb zu elektri
schen Verlusten, die den Leiter erwärmen.  

Die Erdkabel werden im Bereich der ÜSG durch die mittels HDD-Verfahren einge
brachten Schutzrohre eingezogen. Ausgehend von Geländehöhen zwischen unge
fähr NHN -1,00 m und NHN +3,00 m liegen die Kabelüberdeckungen bei etwa 7 m 
bis 8 m und damit innerhalb des Grundwassers. Für die Verlegung im Grundwasser 
müssen die Kabel wasserdicht sein. Damit weisen die Erdkabel auch einen ausrei
chenden Schutz (ausreichende Dichtigkeit) gegen potenzielles Hochwasser auf. 

Weitere Technische Details zu den Kabelspezifikationen und zur Ausführung der ge
schlossenen Bauweise können Teil C01 „Technik und Trassierung“, Kapitel 2.1.2.1 
und 2.1.5.4 entnommen werden. 



 SuedLink 
 

 

A1_K_02_Wasserrechtl_Genehm_Anh02_Unterla
gen_P78WHG_R00 Revision: 00  
C1 - Public Information Datum: 28.11.2023 Seite 6 von 7 

 

3 Kommentare zur landesrechtlichen Prüfung 

Bei ca. V3 km 6+190 beziehungsweise V4 km 6+970 werden zwei wasserrechtliche 
ÜSG nach § 76 Abs. 1 Satz 1 WHG in Verbindung mit § 74 Abs. 1 LWG und § 75 
Abs. 1 LWG, die Vierstieghufener Wettern beziehungsweise die Kampritter Wettern 
durch die Leitungstrasse unterquert. Damit ist die Errichtung der Anlage beziehungs
weise die Verlegung der Erdkabel unter Berücksichtigung von § 78 Abs. 4 Satz 1 
WHG in Verbindung mit §§ 30, 33, 34 und 35 BauGB verboten. 

Bei der zu errichtenden baulichen Anlage handelt es sich mit der Verlegung der Erd
kabel um eine öffentliche Versorgung mit Elektrizität, die damit in den Geltungsbe
reich von § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB fällt. 

Weitere Verbote oder Untersagungen nach § 78a Abs. 1 WHG werden nicht berührt. 

Die Erdkabel liegen in den betrachteten Querungsbereichen vollständig im Unter
grund, so dass ein Freispülen der Kabel aufgrund der Verlegetiefen im Hochwasser
fall nahezu ausgeschlossen werden kann. Die Start- und Zielbaugruben der HDD-
Querungen sowie Muffenstandorte sind außerhalb der ÜSG vorgesehen. Damit gibt 
es sowohl in der Bauphase als auch der Betriebsphase keine negativen Auswirkun
gen auf Hochwasserschutzanlagen, die Hochwasserrückhaltung, Wasserstand und 
Abfluss der beiden Oberflächengewässer sowie auf den Hochwasserschutz. Die Bau
maßnahme wird hochwasserangepasst ausgeführt. 

Im Teil L06.2 „Hydrologisches Fachgutachten" wurden dementsprechend keine wei
teren Schutzmaßnahmen für die Querung zur Umsetzung des Bauvorhabens festge
legt. 

Die Leitungsanlage erfüllt somit auch aufgrund ihrer Bauart als geschlossene Bau
weise in unterirdischer Verlegung die in § 78 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 WHG genannten 
Voraussetzungen für eine Genehmigung im Einzelfall, die durch die zuständige Be
hörde erteilt werden kann. 

Damit findet zusätzlich § 78 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 WHG Anwendung.  

Weiterhin ist die Konformität der beiden Vorhaben V3 und V4 mit den Belangen des 
Länderübergreifenden Raumordnungsplans für den Hochwasserschutz in allen Be
reichen gegeben oder wird durch Maßnahmen erreicht. Dieser stellt eine Anlage zur 
Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden Hoch
wasserschutz (BRPHV) vom 19. August 2021 dar. Diesbezügliche Erläuterungen fin
den sich in Teil L10 „Abwägungsrelevante sonstige öffentliche und private Belange“, 
Kapitel 2.3.1.1. 

Zusammenfassend liegen keine Gründe für das Versagen einer Verbotsbefreiung für 
die Errichtung der Anlage, das Verlegen der Erdkabel in geschlossener Bauweise in 
den Bereichen der wasserrechtlichen ÜSG, der Vierstieghufener Wettern und der 
Kampritter Wettern, vor. 
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4 Verzeichnisse 

4.1 Glossar 
Kapitel für den gegenständlichen Planfeststellungsabschnitt nicht relevant. 

4.2 Literatur- und Quellenverzeichnis 

/1/ BauGB: Baugesetzbuch vom 23.09.2004, zuletzt geändert am 04.01.2023 

/2/ LWG: Landeswassergesetz vom 13.11.2019, zuletzt geändert am 06.12.2022 

/3/ WHG: Wasserhaushaltsgesetz vom 31.07.2009, zuletzt geändert am 04.01.2023 
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